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Recht kompakt

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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S21. IWW-Kongress

Praxis Steuerstrafrecht
am 27.09.2019 in Düsseldorf

Der IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht ist 
die führende Veranstaltung für Berater und Verteidiger 
in der Betriebsprüfung und im Steuerstrafverfahren.

Folgende Topthemen erwarten Sie:

• Vermögensabschöpfung im (Steuer-)Strafverfahren
• Gastronomie: Kassenmanipulation und Schätzungen
• Auswirkungen von TCMS im Steuer(straf)recht
• Geldwäscheermittlungen durch LKA – ein praktischer Fall
• Steuerstrafrecht und verdeckte Gewinnausschüttungen
• Beweismittel im Unternehmen, bei Dritten und in der Cloud
• Bilanzfälschung: Bilanzanalyse für Juristen

www.kongress-praxis-
steuerstrafrecht.de

Termin 27.09.2019
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 570,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei Buchung bis zum 30.06.2019: 
10 % Preis vorteil. Bei gleichzeitiger An-
meldung von mindestens 2 Teilnehmern 
ab der 2. Buchung: 10 % Preisvorteil

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte – insbesondere 
Fachanwälte für Steuer- und Strafrecht

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Leitende Mitarbeiter der 
Rechts- und Steuerabteilungen 
in Unternehmen und Banken

Buchungs-Nr. 1090

Dr. Marc Tully, Moderation, 
Präsident des Land-
gerichts in Hamburg

DDr. Gerhard Altenberger, 
WP/StB, beeideter und 
gerichtlich zer ti fizierter 
Sachverstän diger, Wien

Diana Nadeborn, RAin, 
Kanzlei Nadeborn, Berlin

Diplom-Finanzwirt 
Philipp Hammes, StB, RA, 
Schuka Hammes & 
Partner mbB, Düssel dorf                                           

LRD Franz Hruschka, 
Finanzamt München

Dr. Pascal Johann, RA, 
Dr. Johann & Jördens 
Rechtsanwälte, 
Frankfurt a. M.

Dr. Steffen Barreto da Rosa, 
Leiter der Gemeinsamen 
Finanzermittlungsgruppe 
Polizei/Zoll, München

Prof. Dr. Carsten Wegner, 
RA, FA Strafrecht, 
Krause & Kollegen, 
Berlin                                                            

Prof. Dr. Markus Jäger, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe

Dr. Martin Wulf, 
RA, FA StR, Streck Mack 
Schwedhelm, Berlin                                               
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▶▶ Hausratversicherung
Diebstahl aus Kfz durch „relay Attack“ oder „Jamming“

| Das AG Frankfurt a. M. hat entschieden, dass die Hausratversicherung  
bei fehlenden Aufbruchspuren nicht für die aus einem Auto entwendeten 
Gegenstände aufkommen muss, selbst wenn es möglich erscheint, dass 
Diebe den Verriegelungsmechanismus elektronisch manipuliert haben 
könnten (18.2.19, 32 C 2803/18 [27], Abruf-Nr. 208000). |

Unbekannte Täter hatten aus dem abgestellten Fahrzeug des VN Gegenstände 
entwendet, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Der VR muss nach seinen 
Bedingungen Entschädigung leisten, wenn der Diebstahl „durch Aufbrechen 
verschlossener Kraftfahrzeuge“ begangen wurde. Dem Aufbrechen sollte 
nach der Klausel „die Verwendung falscher Schlüssel oder anderer nicht 
zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmter Werkzeuge“ gleichstehen.

Das AG hat die Klage abgewiesen. Der VN habe ein „Aufbrechen“ nicht bewei-
sen können. Es seien keine Aufbruchspuren vorhanden. Versichert sei nur 
der „Einbruchsdiebstahl“, der zwangsläufig Spuren hinterlassen müsse.  
Damit bliebe zwar die Möglichkeit, dass die Täter – entsprechend der Klausel 
mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge – vorgegangen seien, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Einen Diebstahl mittels „Relay Attack“ habe der  
Kläger aber nicht bewiesen. Hierbei fange der Täter das Funksignal des  
Autoschlüssels ab, um mittels der ausgespähten Schlüsseldaten das ver-
schlossene Auto wieder zu öffnen. Ein solches Vorgehen könne als unbefug-
tes Öffnen eines verschlossenen Kfz mittels eines nicht zum ordnungsgemä-
ßen Öffnen bestimmten Werkzeugs im Sinne der Klausel angesehen  
werden. Der Kläger habe aber nicht den Nachweis geführt, dass das Auto 
tatsächlich verschlossen war, das heißt die typischen Verschlussgeräusche 
bzw. das Aufleuchten der Blinker abgegeben hat. 

merKe | Das sog. Jamming erfülle demgegenüber schon nicht die von der 
Klausel aufgestellten Bedingungen. Dabei blockiere ein Sender, der „Jammer“, 
die Funkfernbedienung des Schlüssels, sodass das Fahrzeug gar nicht abge-
schlossen werde. Da dadurch das Fahrzeug offenbleibe, fehle es beim „Jamming“ 
stets an der bedingungsmäßigen Voraussetzung für den Versicherungsschutz, da 
der Diebstahl aus einem verschlossenen Fahrzeug erfolgt sein müsse.

iHr PLuS im netz
vk.iww.de 

Abruf-nr. 208000

Diebstahl aus Pkw 
ohne Aufbruchspuren

Vn trägt Darlegungs- 
und Beweislast

Jamming ist nicht 
mitversichert

▶▶ Gerichtsstand
§ 215 VVG gilt auch für Verfahren vor den Arbeitsgerichten

| Der Wahlgerichtsstand nach § 215 VVG gilt auch für Verfahren, für die die 
Gerichte für Arbeitssachen rechtswegzuständig sind. |

Hierauf wies das LAG München hin (30.8.18, 1 SHa 1/18, Abruf-Nr. 207289). In 
dem Rechtsstreit hatte ein Arbeitnehmer von seinem ehemaligen Arbeit-
geber eine Berufsunfähigkeitsrente verlangt. Das LAG entschied, dass das  
Arbeitsgericht zuständig sei. 

iHr PLuS im netz
vk.iww.de 

Abruf-nr. 207289


